
 

 
 

 
 

 

NIEDERSCHRIFT 

 
 

Biblis, den 22.04.2021 
 
 

B E S C H L U S S  
 

der Gemeindevertretung 
 

vom Mittwoch, den 21.04.2021 um 19:00 Uhr 
 
 
 

6 VL-57/2021 Beschluss über einen vorliegenden Einspruch zum Ergebnis der 
Kommunalwahl vom 14.3.2021 

 

Bemerkungen: 
 

Der Vorsitzende informierte über den fristgerecht eingelegten Einspruch 
der FLB-Fraktion, Herrn Hans-Peter Fischer, gegen die Gültigkeit der am 
14. März 2021 stattgefundenen Kommunalwahl und erläuterte die 
Vorlage. Er betonte, dass die im Kommunalwahlgesetz (KWG) 
aufgeführten Wahlmängel bzw. Tatbestände hier nicht gegeben seien 
und somit nach Einschätzung des Wahlamtes kein Wahlmangel gemäß 
Wahlprüfungsvorschrift des KWG vorliegen würde. Dies sei auch in der 
Sitzung des Wahlausschusses bestätigt worden. 
 
Herr GV Fischer erläuterte den eingelegten Einspruch und betonte, dass 
für die Kommunalwahl, wie auch in der Vergangenheit, Vertreter seitens 
der FLB für die Besetzung der Wahllokale benannt worden seien. Diese 
seien aber in diesem Jahr nur in 4 Wahllokalen eingeteilt worden. Er 
habe dies moniert, aber ohne Erfolg. Herr GV Fischer trug nochmals die 
im schriftlichen Einspruch aufgeführten Beanstandungen vor. Er wisse, 
dass 20 Stimmzettel markiert worden seien, um diese bei der Auszählung 
wiederzuerkennen. Er selbst sei in einem der Wahllokale tätig gewesen, 
die markierten Stimmzettel seien aber bei der Auszählung nicht dabei 
gewesen. Seine Fraktion wolle daher die Stimmzettel der Briefwahllokale 
nochmals sichten. Soweit keine Nachzählung ermöglicht werde, werde 
seine Fraktion weitere Möglichkeiten in Betracht ziehen. Er betonte 
ausdrücklich, dass dies nicht als Vorwurf zu werten sei, dass bewusst 
und willentlich etwas falsch gemacht worden sei. Seine Fraktion habe 
sich jedoch sehr über den drastischen Unterschied gegenüber der letzten 
Wahl bzgl. der Stimmenverteilung gewundert. 
 
Herr Bürgermeister Scheib betonte zunächst, dass es ihm ein 
besonderes Anliegen sei, dass der Vorwurf der FLB-Fraktion heute 
ausgeräumt werde. Es sei in seinem Sinne, dass Wahlen 
ordnungsgemäß und unparteiisch erfolgen und dies sei auch bei dieser 
Kommunalwahl so geschehen. 
Er betonte, dass es für die Besetzung der Wahllokale Personenlisten 
geben würde, die fortgeführt und nach denen bewährte Wahlhelfer 
eingeteilt werden. Darüber hinaus habe es auch einen öffentlichen Aufruf 
an die Bürger gegeben, sich als ehrenamtliche Wahlhelfer zu melden, 
insbesondere auch wegen des Wegfalls von Freiwilligen aufgrund der 
Corona-Pandemie. Der Grundsatz der Öffentlichkeit sei ein ganz 
besonderes und wichtiges Gut und es seien auch bei der Auszählung 
Beobachter und Helfer seitens der Freien Liste Biblis anwesend 
gewesen. Die angesprochenen Sperrbänder seien wegen der 
Hygienevorschriften aufgrund von Corona erfolgt und hätten eine 
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Beobachtung nicht behindert. Der Bürgermeister ging nochmals auf die 
verschiedenen Vorwürfe der FLB-Fraktion im Einspruch ein und 
erläuterte die notwendigen Maßnahmen und Praktiken im 
Zusammenhang mit der Durchführung von Wahlen. 
Er widersprach dem vorliegenden Antrag mit dem Hinweis, dass alle 
Unterlagen vom Wahlausschuss eingehend geprüft worden seien. 
Hierbei sei auch ein Mitglied der FLB-Fraktion anwesend gewesen. 
 
Herr GV Vollrath sprach seitens der SPD-Fraktion vollstes Vertrauen 
gegenüber dem Wahlvorstand und dem Bürgermeister aus. Er wies 
darauf hin, dass auch bei der letzten Kommunalwahl ein deutlicher 
Sprung bzgl. der Sitzverteilung zu verzeichnen gewesen sei. Auch 
betonte er nochmals, dass es keine Ungleichbehandlung der Parteien 
gegeben habe.  
 
Für die CDU-Fraktion teilte Herr GV Wetzel mit, dass die Vorlage der 
Verwaltung den Sachverhalt ausführlich erläutere und begründet 
darstelle. Seine Fraktion sehe ebenfalls keine Beeinflussung des 
Wahlergebnisses, so dass die Wahl für gültig zu erklären sei. 
 
Der Bürgermeister bat, aufgrund der überzeugenden Argumente, wie sie 
in der Verwaltungsvorlage ausführlich dargelegt seien, für die 
Anerkennung des Wahlergebnisses zu stimmen. 
 
Herr GVV Großmann ließ über beide Beschlussvarianten abstimmen. 
 

Beschluss: 
 

 
a. Die Gemeindevertretung beschließt, dass dem Einspruch vom 

31.03. d.J. gegen die Gültigkeit der am 14. März stattgefundenen 
Kommunalwahl – hier der Gemeindewahl – stattgegeben wird.  

 
Abstimmung:  abgelehnt,    4 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen 
 
 

b. Die Gemeindevertretung beschließt, dass der Einspruch vom 
31.03. d.J. gegen die Gültigkeit der am 14. März stattgefundenen 
Kommunalwahl – hier der Gemeindewahl – zurückgewiesen wird.  

 
Abstimmung:  beschlossen,    19 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen 
 
 
 

 




